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Hilfen aus einer Hand!

 Die Lebenshilfe Lüdenscheid e.V. ist Träger 
vieler individueller Hilfen für Menschen mit 
Beeinträchtigung bzw. Menschen die von 
dieser bedroht sind sowie deren Angehörigen. 
Neben verschiedenen Wohnangeboten (Be-
sondere Wohnformen und ambulante Wohn-
formen) stellen wir auch ein breites Spektrum 
ambulanter Hilfen und Unterstützungsan-
gebote bereit. Ziele sind die Schaffung und 
Stärkung von förderlichen (Entwicklungs-) 
Bedingungen für alle unsere Kundinnen und 
Kunden. Dies nennen wir „Hilfen aus einer 
Hand“. 

Wir beraten und unterstützen Sie gerne  
bei Fragen zu folgenden Themen:
• Wohnangeboten
• Tagesbetreuung 
• Autismus-Therapie 
• Frühförderung
• Pflege- und Betreuungsdienst
• Schulintegration
• Familienhilfen 
• und Reha-Sport. 

Eine individuelle Angebotsplanung ist Grund-
lage für eine erfolgreiche gemeinsame Arbeit. 
Melden Sie sich bei uns und wir besprechen 
alle notwendigen Schritte und unterbreiten 
Ihnen das für Sie passende Angebot.



Hilf mir, 
dass ich es selber kann

 Benötigt Ihr Kind Unterstützung im Schulalltag 
aufgrund seiner Beeinträchtigung? Oder ist Ihr 
Kind wegen einer Erkrankung vorübergehend auf 
die Hilfestellung eines Schulbegleiters angewiesen?

Die Lebenshilfe Lüdenscheid stellt Ihrem Kind 
einen passenden Schulbegleiter zur Seite und 
unterstützt Sie bei der Beantragung dieser Hilfe 
beim Sozialhilfeträger oder Jugendamt. 

Die Schulbegleiter der Lebenshilfe Lüdenscheid be-
gleiten Ihr Kind bedarfsorientiert sowie individuell 
und geben ihm die Hilfen und Unterstützungen, 
die es braucht.

Finanzierung

 Jeder Bedarf und Anspruch wird im Ein-
zelfall durch den zuständigen Kostenträger 
geprüft.Bei körperlicher und / oder geistiger 
Behinderung wird die Schulbegleitung über 
die Eingliederungshilfe (§ 112 SGB IX in Ver-
bindung mit § 75 SGB IX) finanziert. Hier ist 
der Märkische Kreis oder der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe zuständig. Bei seeli-
scher Behinderung oder herausfordernden 
Verhaltensweisen entscheidet das zuständige 
Jugendamt über die Finanzierung durch die 
Kinder-und Jugendhilfe (Sozialgesetzbuch VIII, 
§35a). Wir beraten Sie gerne bei Fragen rund 
um die Antragstellung.

Schulbegleitung

Unser Service für Sie:

• Wir beraten Sie umfassend in allen Fragen 
zu den Themen Beeinträchtigung und Schule.

• Wir unterstützen Sie bei der Antragsstellung 
und vernetzen alle beteiligten Institutionen.

• Wir stellen Ihrem Kind Schulbegleiter mit ent-
sprechender Fachkompetenz zur Verfügung.

• Unsere Schulbegleiter erhalten Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, Schulungen und eine 
gute Anleitung sowie Zeiten zur Reflexion 
ihrer Arbeit

Schulbegleitung bedeutet:

• Begleitung/ Orientierung  
im schulischen Alltag

• Strukturierung des Unterrichtsmaterials
• leichte pflegerische Tätigkeiten
• Unterstützung und Anwendung 

von Kommunikationshilfen
• Stärkung der Sozialkompetenz
• …und vieles mehr!

 Unter diesem Motto bietet die Lebenshilfe 
Lüdenscheid Schulbegleitung für SchülerIn-
nen an, die eine geistige, körperliche und/ 
oder seelische Beeinträchtigung haben und 
die ohne Unterstützung am normalen Unter-
richt der Regel- oder Förderschulen nicht 
teilnehmen können. Die Hilfen zur angemes-
senen Schulbildung basieren auf der Rechts-
grundlage § 112 SGB IX in Verbindung mit § 75 
SGB IX beim Sozialhilfeträger oder nach §35a 
SGB VIII Jugendhilfe.

Bilder: Maurer/ Lebenshilfe


